Kurzzusammenfassung der wichtigsten Richtlinien für die korrekte Subventionsabrechnung im Rahmen der Besonderen Bundes-Sportförderungsmittel
Bei Nichteinhaltung der Richtlinien wird die Arbeit im Sekretariat des ASVÖ Kärnten erheblich erschwert und verzögert. Subventionsmittel können nur ausbezahlt werden, wenn eine Rechnung nachfolgende Merkmale aufweist:

Es können ausschließlich nur Originalrechnungen (die den Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes entsprechen müssen) anerkannt werden und diese müssen an den jeweiligen Verein gerichtet sein. Eine Rechnung, die an den Obmann oder ein anderes Vereinsmitglied gerichtet ist, kann nicht akzeptiert werden (= Privatrechnung). Vereinsname und der Vermerk zu Handen eines Vereinsmitgliedes ist möglich. Auch im Handel, wo am Kassenzettel kein Vereinsname aufscheint, werden auf Wunsch selbstverständlich Rechnungen oder Kassenbons an den Verein gerichtet ausgestellt!
Auf der Rechnung muss auch die Art und Menge der Ware bzw. Dienstleistung für jeden klar erkennbar sein. Es gibt oft nur mehr Zahlen- und/oder Fachbezeichnungen. Diese sind nur für Insider nachvollziehbar, jedoch muss die Art und Menge der Ware bzw. Dienstleistung auch für einen Laien erkennbar sein. Pauschal-rechnungen für diverse Waren oder Dienstleistungen sind ebenso nicht abrechenbar!
Auf jeder Rechnung ist auch die Übernahme der Ware oder einer etwaigen Dienstleistung statutengemäß zu bestätigen (Vereins-stempel, Unterschriften Obmann und 2. zeichnungsberechtigte Person, Übernahmedatum und Vermerk „in Ordnung“ bzw. „in Ordnung übernommen“).

Das Zahlungsdatum der Rechnung darf nicht weiter zurückliegen, als bis zum 1. Oktober des jeweiligen Vorjahres. Rechnungen, die nach dem 1. Oktober des jeweiligen Vorjahres bezahlt wurden (Zahlungsdatum ist ausschlaggebend), werden also akzeptiert.
Bsp.: für das Jahr 2009 können Rechnungen, die nach dem 1. Oktober 2008 bezahlt wurden, eingereicht werden.

Bezahlung der Rechnung

Bar bezahlte Firmenrechnungen gelten als saldiert, wenn eine Automatenkassa (=> automatische Buchung bei Verwendung von Registrierungskassen bzw. Computerprogrammen mit Rechnungsdruck) verwendet wird. Hier ist im Rechnungstext ersichtlich, dass der bezahlte Rechnungsbetrag direkt in die Buchhaltung der Firma gebucht wurde. 

In allen anderen Fällen, z. B. handgeschriebenen Kleinbetrags-rechnungen mit Durchschlag, ist bei Barzahlung der Firmenrechnung zusätzlich ein Kasseneingangsbeleg beizufügen.
Ein Stempel „Bezahlt“ wird nicht akzeptiert!!! 
Wird der Rechnungsbetrag ÜBERWIESEN, so sind der Originalzahlungsbeleg und der Originalkontoauszug des Vereines vom Kontoauszugsautomaten der Bank mit der entsprechenden Abbuchung beizulegen. Ein SB-Stempel bzw. -Aufdruck oder ein Internetbanking-Ausdruck (auch mit Bankstempel) gelten NICHT als Zahlungsbestätigung!
Zahlungen über private Bankomat- oder Kreditkarten werden ebenfalls nicht akzeptiert!
EMPFEHLUNG: Es können auch unbezahlte Rechnungen, jedoch auf den Verein ausgestellt, eingereicht werden. Die Überweisung erfolgt dann nicht an den Verein, sondern direkt an den Rechnungsleger. Diese Rechnungen dürfen nicht höher als der zugesagte Subventionsbetrag sein, können jedoch darunter liegen, wobei die Überweisung immer nur in der Höhe des Rechnungsbetrages erfolgen kann. 

Für die Abrechnung von Veranstaltungen und Reiseaufwands-entschädigungen von Sportler/innen, Trainer/innen und Schiedsrichter/innen (begünstigter Personenkreis) sind die Formblätter „Aufzeichnung über Einsätze und Bestätigung über den Erhalt von pauschalen Reiseaufwandsentschädigungen“, „Erklärung über den Erhalt von pauschalen Reiseaufwandsentschädigungen von ausschließlich einer Stelle“ und „Darstellung der Verwendungszwecke von pauschalen Reiseaufwandsentschädigungen zur Abrechnung von Fördermitteln im Sport“ bzw. die „Teilnehmerliste“ richtlinienkonform zu verwenden.

Sie können im Sekretariat des ASVÖ Kärnten angefordert werden bzw. stehen sie auf der Homepage www.asvoe-kaernten.at zum Download (unter Service, Downloads) bereit. Die Formulare können kopiert, dürfen aber nicht verkleinert oder inhaltlich verändert werden.
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